
Förderrichtlinien der  
ASKÖ-Niederösterreich 

  

Für das Jahr 2025 gelten folgende Subventionsvergaberichtlinien: 

 

Bausubventionen:  

• Je Verein/Sparte alle 2 Jahre möglich 
 

• Einreichzeitraum: bis Ende April des lfd. Jahres 
 

• Subventionsvergabe: im Juni des lfd. Jahres 
 

• Ende der Abrechnungsfrist: Ende November des lfd. Jahres 
 
 

Gerätesubventionen:  

• Je Verein/Sparte jährlich möglich 

 

• Einreichzeitraum: bis Ende August des lfd. Jahres 

 

• Subventionsvergaben: im Februar, Mai und Oktober des lfd. Jahres  

 

• Ende der Abrechnungsfrist: Ende November des lfd. Jahres 

 

Die vollständigen Subventions-Richtlinien der ASKÖ-NÖ  

in der geltenden Fassung gibt es auf  

 

https://www.askoenoe.at/de/boxmarketarchivshow14-subventionen 

ACHTUNG: 

Es können nur mehr Vereine Subventionen bekommen, die 

• im ASKÖ-Mitgliederverzeichnis https://askoe.membersvz.at/ 

regelmäßig aktiv sind, ihre Daten aktuell halten, insb. ihre 

Mitgliederzahl aktualisiert haben und  

• in ihren Social Media Auftritten (Facebook, Homepage, etc.) das ASKÖ-

Logo sichtbar verwenden 

 

Für Rückfragen steht das ASKÖ-Landessekretariat gerne zur Verfügung. 

 

https://www.askoenoe.at/de/boxmarketarchivshow14-subventionen
https://askoe.membersvz.at/

